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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.04.1957

Norm

EO §54 Abs1 Z3

EO §294

Rechtssatz

Bei Forderungspfändungen muß auch der Vorname des Drittschuldners angegeben werden; ohne diese Angabe ist

eine Zustellung des Zahlungsverbotes zu eigenen Handen unmöglich, der Exekutionsantrag daher abzuweisen.
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